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Arbeitsvertragsrecht

Basisqualifikation


Faktisches Arbeitsverhältnis

Bundesarbeitsgericht:

· AN behält seinen Anspruch auf Vergütung und Urlaub für bisher geleistete Arbeit, wenn der Arbeitsvertrag unwirksam ist ( Schutz des AN für die Vergangenheit
· AN hat jedoch bei unwirksamen Arbeitsvertrag keinen Kündigungsschutz oder Lohnfortzahlungsanspruch ( Kein Schutz für die Zukunft
Besondere Arbeitsverträge

· Unbefristeter Arbeitsvertrag (die Regel)

· Befristung möglich durch besonderen Grund: Saisonarbeit, Aushilfstätigkeit (Urlaubs- & Krankheitsvertretung)
Wichtig: Grund der Befristung muss im Arbeitsvertrag schriftlich vereinbart sein.
Befristung durch Gesetz: Beschäftigungsförderungsgesetz (§1) ( Befristung für max. 24 Monate bei Neueinstellung.

· Befristung des Ausbildungsvertrages (Berufsbildungsgesetz)

· Befristung durch Probezeit (Max. 6 Monate)
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